
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetces

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
GesetzgebungsverTahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fail als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlfch ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituierten seh utzgesetzes
Thüringer Verordnung zur vorläufigen Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes sowie
kosten rechtliche r Regelungen
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Name

Landesfrauem'at Thüringen e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

^

Johannesstraße 19,99084 Erfurt

Ä^ISÄ^ÄM^^^a%'^!Ä^S8Ä8M^^^fi^^^N.I@^
Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderHch, wenn tolne andere Adresse bsnannt wird. Dis Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Strafe Hausnummer

Postleitzahl. Ort



M I^!E^ie^)|j^r|rpim]tt|)h^^
®i^iil3ltlit^iido^^^^y^^

If;;1~^?.i

1^%^
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%% D befürwortet.
Q abgelehnt.
x ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftfichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusarnmenl

(§ 5 Abs, 1 Nr, 4 ThürBsteildokG)

Die AnmeEdungs- und Beratungsgespräche müssen von ausgebildetem Fachpersonal

durchgeführt werden, Geringe Deutschkenntntsse der Prostituierten dürfen in diesen Gesprächen
kein Hindernis darstellen. Prostituierte sollen nicht mit Gebühren und Auslagen belastet werden.

Eine kiare Zuordnung von Zuständigkelten In Ministerien und Landkreisen ist wünschenswert.

Um die Wirksamkeit der Verordnung zu überprüfen empfehlen wir eine Datenerfassung und eine
Evalulerung des Gesetzes bzw. der Verordnung.
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Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?
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In weicher Form.haben Sie s!ch geäußert?

x per E-MaH

Q per Brief

I^Kvssf&t?S^iSj3S.Si'.
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht halben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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^^! ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und VollständigReit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


